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 Veröffentlicht am 16.02.2006

Norm

ZPO §63

Rechtssatz

Die ständige Wiederholung von Verfahrenshilfeanträgen zur Erhebung unzulässiger Rechtsmittel trotz entsprechender

Belehrung ist als rechtsmissbräuchlich zu quali6zieren und rechtfertigt eine Vorgangsweise des Gerichtes, wie sie vom

OGH zu rechtsmissbräuchlichen Ablehnungsanträgen gebilligt wurde.

Entscheidungstexte

14 R 163/05a
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